
Deutscher Bundestag  Drucksache  17/11788
 17. Wahlperiode  07. 12. 2012
 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Sylvia Kotting-Uhl, Dorothea Steiner,
 Cornelia  Behm,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 – Drucksache 17/11600 –

 Fragen zum Abteilungsleiter RS im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz
 und Reaktorsicherheit

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Einer  der  wichtigsten  Posten  im  Gefüge  der  deutschen  Atomaufsicht  ist  der  des
 Abteilungsleiters  RS  (Sicherheit  kerntechnischer  Einrichtungen,  Strahlenschutz,
 nukleare  Ver-  und  Entsorgung)  im  Bundesministerium  für  Umwelt,  Natur-
 schutz  und  Reaktorsicherheit  (BMU).  Dieser  Posten  wird  seit  Beginn  dieser
 Wahlperiode  von  Gerald  Hennenhöfer  bekleidet,  einer  in  der  deutschen  Atom-
 politik  umstrittenen  Person  (siehe  hierzu  beispielsweise  die  Artikel  „Merkels
 Altlast“  in  der  Frankfurter  Rundschau  vom  12.  September  2012,  „Die  fünfte
 Macht  im  Staat  –  Lobbyisten  regieren  im  Hintergrund“  in  den  Bremer  Nach-
 richten  vom  9.  Dezember  2011,  „Deutschlands  unbeliebtester  Lobbyist“  in  der
 taz  vom  10.  Mai  2011,  „Die  Stunde  der  Atomlobbyisten“  im  Cicero  vom
 28.  April  2011,  „Unter  Einfluss“  im  TAGESSPIEGEL  vom  10.  Februar  2011,
 „Berlin  setzt  auf  Risiko“  in  der  Frankfurter  Rundschau  vom  21.  Januar  2011,
 „Die  Streitkräfte  der  Konzerne“  im  stern  vom  23.  September  2010,  „Gut  ver-
 netzt“  in  DIE  ZEIT  vom  9.  September  2010,  „Umweltverband  warnt  vor
 Ex- Atommanager  im  Umweltministerium“  in  der  Frankfurter  Rundschau  vom
 22.  Dezember  2009,  „Ausstieg  aus  der  Sicherheit“  in  der  Frankfurter  Rund-
 schau  vom  18.  Dezember  2009  und  „Heimkehrender  Atomlobbyist“  in  der  taz
 vom 2. Dezember 2009).

 Laut  der  „NDR“-Meldung  „Altmaiers  ‚Ohrfeige‘  für  Asse-Gegner“  vom  2.  No-
 vember  2012  (vgl.  www.ndr.de/regional/niedersachsen/hennenhoefer101.html)
 plant  der  Bundesminister  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit,  Peter
 Altmaier,  Gerald  Hennenhöfer  noch  deutlich  über  dessen  in  Kürze  anstehendes
 Eintrittsalter  in  den  wohlverdienten  Ruhestand  hinaus  als  Abteilungsleiter  RS
 beschäftigen  zu  wollen.  Diese  Entscheidung  gibt  Anlass,  nach  verschiedenen
 Aspekten seines Wirkens als Abteilungsleiter RS zu fragen.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Aus  Artikel  38  Absatz  1  Satz  2  und  Artikel  20  Absatz  2  Satz  2  des  Grundgeset-
 zes  (GG)  folgt  ein  Frage-  und  Informationsrecht  des  Deutschen  Bundestages
 gegenüber  der  Bundesregierung,  an  dem  die  einzelnen  Abgeordneten  und  die
 Fraktionen  als  Zusammenschlüsse  von  Abgeordneten  nach  Maßgabe  der  Ausge-
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktor-
 sicherheit vom 5. Dezember 2012 übermittelt.
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staltung  in  der  Geschäftsordnung  des  Deutschen  Bundestages  teilhaben  und  dem
 grundsätzlich  eine  Antwortpflicht  der  Bundesregierung  korrespondiert.  Diese
 Antwortpflicht  unterliegt  jedoch  verfassungsrechtlichen  Grenzen  (BVerfGE
 124, 161 [188]).

 1.  Die  vorliegende  Kleine  Anfrage  richtet  sich  gegen  einen  Mitarbeiter  der  Mi-
 nisterialverwaltung  der  Bundesregierung.  Die  Beurteilung  des  dienstlichen  Ver-
 haltens  von  Beamten  muss  innerhalb  der  Schranken  des  Artikel  33  Absatz  2  GG
 erfolgen.  Artikel  33  Absatz  2  GG  ist  ein  grundrechtsgleiches  Recht,  das  dem
 einzelnen  Beamten  einen  Anspruch  auf  ermessens-  und  beurteilungsfehlerfreie
 Entscheidung  vermittelt  (vgl.  BVerfGE  14,  492).  Dabei  entspricht  es  den  herge-
 brachten  Grundsätzen  des  Berufsbeamtentums  (Artikel  33  Absatz  5  GG),  dass
 Beamte  nur  Stellen  ihres  Dienstherrns  verantwortlich  sind  und  dass  auch  nur
 diese  Stellen  zu  einer  Beurteilung  des  Beamten  befugt  sind  (vgl.  BVerfGE  9,  268
 [283  f.]).  Der  einzelne  Ministerialbeamte  ist  daher  hinsichtlich  seiner  Eignung,
 Befähigung  und  Leistung  nicht  Gegenstand  parlamentarischer  Kontrolle  und
 öffentlicher  Auseinandersetzung.  Die  beamtenverfassungsrechtlichen  Vorschrif-
 ten  des  Grundgesetzes  beschränken  insoweit  den  Informationsanspruch  des  Par-
 laments  und  werden  durch  das  Grundrecht  auf  informationelle  Selbstbestim-
 mung,  das  den  Regelungen  des  Personaldatenschutzes  zugrundeliegt,  noch  er-
 gänzt.

 Gleichwohl  tritt  die  Bundesregierung  nachdrücklich  der  in  der  Vorbemerkung
 der  Fragesteller  und  den  nachfolgenden  Fragen  suggerierten  Unterstellung  ent-
 gegen,  der  Abteilungsleiter  RS  des  Bundesministeriums  für  Umwelt,  Natur-
 schutz  und  Reaktorsicherheit  (BMU)  könnte  bei  der  Wahrnehmung  seiner  Auf-
 gaben  andere  Belange  als  die  des  Wohls  der  Allgemeinheit  berücksichtigen.  Die
 Aufgabenerfüllung  der  Mitarbeiter  des  BMU  auf  dem  Gebiet  der  Reaktorsicher-
 heit  und  des  Strahlenschutzes  setzt  in  besonders  hohem  Maße  die  loyale  Erfül-
 lung  der  beamtenrechtlichen  Grundpflichten  voraus.  Die  Bundesregierung  sieht
 keinen  Anhaltspunkt  dafür,  dass  diese  Voraussetzung  im  vorliegenden  Falle
 auch nur ansatzweise in Zweifel gezogen werden könnte.

 2.  Eine  weitere  Schranke  des  parlamentarischen  Frage-  und  Informationsrechts
 bildet  das  Gewaltenteilungsprinzip  mit  seiner  Unterscheidung  zwischen  gesetz-
 gebender,  vollziehender  und  rechtsprechender  Gewalt  (Artikel  20  Absatz  2  Satz  2
 GG).  Die  Verantwortung  der  Regierung  gegenüber  Parlament  und  Volk  setzt
 notwendigerweise  einen  Kernbereich  exekutiver  Eigenverantwortung  voraus,
 der  einen  parlamentarisch  grundsätzlich  nicht  ausforschbaren  Initiativ-,  Bera-
 tungs-  und  Handlungsbereich  einschließt.  Dazu  gehört  die  Willensbildung  der
 Regierung  selbst,  sowohl  hinsichtlich  der  Erörterung  im  Kabinett  als  auch  bei
 der  Vorbereitung  von  Kabinetts-  und  Ressortentscheidungen,  die  sich  vornehm-
 lich  in  ressortübergreifenden  und  -internen  Abstimmungsprozessen  vollzieht.
 Eine  Pflicht  der  Regierung,  parlamentarischen  Informationswünschen  zu  ent-
 sprechen,  besteht  in  der  Regel  nicht,  wenn  die  Information  zu  einem  Mitregieren
 Dritter  bei  Entscheidungen  führen  kann,  die  in  der  alleinigen  Kompetenz  der  Re-
 gierung  liegen.  Diese  Möglichkeit  besteht  bei  Informationen  aus  dem  Bereich
 der  Vorbereitung  von  Regierungsentscheidungen  regelmäßig,  solange  die  Ent-
 scheidung  noch  nicht  getroffen  ist.  Die  Kontrollkompetenz  des  Parlaments  er-
 streckt  sich  daher  grundsätzlich  nur  auf  bereits  abgeschlossene  Vorgänge.  Sie
 umfasst  nicht  die  Befugnis  in  laufende  Verhandlungen  und  Entscheidungsvor-
 bereitungen  einzugreifen  (BVerfGE  124,  78  [120  f.]).  Interne  Abstimmungs-
 prozesse,  die  Kabinetts-  oder  Ressortentscheidungen  vorbereiten,  werden  in  der
 Ministerialverwaltung  regelmäßig  durch  die  von  den  einzelnen  Fachreferaten
 erstellten  Vorlagen  und  Vermerke,  die  über  die  Unterabteilungs-  und  Abtei-
 lungsleiter  der  Leitungsebene  des  jeweiligen  Ressorts  vorgelegt  werden,  struk-
 turiert.  Die  Preisgabe  von  Informationen  über  solche  Vorlagen  und  ihrer  Inhalte
 würde  dazu  führen,  dass  dem  Parlament  Einblicke  in  noch  nicht  abgeschlossene
 Meinungsbildungsprozesse  innerhalb  der  Regierung  gewährt  würden  und  damit
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die  Willensbildung  der  Regierung  vor  ihrem  Abschluss  nicht  mehr  unbeeinflusst
 vonstatten  ginge.  Aber  auch  dem  nachträglichen  parlamentarischen  Zugriff  auf
 Informationen  aus  der  Phase  der  Vorbereitung  von  bereits  getroffenen  Regie-
 rungsentscheidungen  setzt  der  Gewaltenteilungsgrundsatz  Grenzen.  Dies  ist  ins-
 besondere  dann  anzunehmen,  wenn  von  einer  Mitteilung  solcher  Informationen
 einengende  Vorwirkungen  auf  laufende  oder  künftige  Willensbildungsprozesse
 der Regierung ausgingen (vgl. BVerfGE 124, 78 [121]).

 Die  in  der  Kleinen  Anfrage  angesprochenen  Vorlagen  betreffen  überwiegend
 laufende  Vorgänge  der  17.  Wahlperiode.  Aber  auch  soweit  sich  die  Vorlagen  auf
 bereits  abgeschlossene  Vorgänge  beziehen,  dienen  sie  der  Entscheidungsfin-
 dung  des  zuständigen  Bundesministers  zu  wichtigen  Themen  der  Reaktorsicher-
 heit  und  des  Strahlenschutzes,  die  auch  Gegenstand  öffentlicher  Diskussionen
 sind  und  waren.  Zu  diesen  fachlich  und  politisch  herausgehobenen  Themen  sind
 auch  in  Zukunft  Entscheidungen  unter  Einbezug  der  Abteilung  und  somit  auch
 des  Abteilungsleiters  RS  zu  treffen.  Diese  Entscheidungsfindung  und  damit  in
 der  Folge  die  Entscheidungsfindung  der  Bundesregierung  würden  erheblich  er-
 schwert,  wenn  die  Bundesregierung  Einzelheiten  der  Entscheidungsvorberei-
 tung preisgeben müsste.

 Zu Leitungsvorlagen

 1.  Welche  Ministervorlagen  gab  es  laut  der  digitalen  Erfassung  der  BMU-Lei-
 tungsregistratur  aus  der  Abteilung  RS  bislang  in  dieser  Legislaturperiode
 (bitte  mit  vollständiger  Angabe  aller  von  der  digitalen  Erfassung  umfassten
 sowie  gespeicherten  Aspekte  und  Schlagwörter  wie  Absende-  und  Ein-
 gangsdatum, Beschreibung, Aktenzeichen usw.)?

 2.  Welche  der  zu  Frage  1  genannten  Vorlagen  stammten  vom  Abteilungsleiter
 RS persönlich?

 3.  Gab  es  in  dieser  Legislaturperiode  auch  Leitungsvorlagen  des  Abteilungs-
 leiters  RS  für  die  Hausspitze,  die  nicht  von  der  Leitungsregistratur  erfasst
 wurden, z.  B. Non-Paper etc.?

 Falls ja, welche, wann, und auf wessen Wunsch bzw. Initiative hin?

 Die Fragen 1 bis 3 werden gemeinsam beantwortet.

 Es wird auf Nummer 2 der Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

 Zu Laufzeiten und Reststrommengen der Atomkraftwerke (AKW)

 4.  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  der  Abteilungsleiter  RS  bereits  kurz  nach
 seinem  Amtsantritt  im  Dezember  2009  mit  hochrangigen  Vertretern  der
 AKW-betreibenden  Energieversorgungsunternehmen  (EVU)  EnBW  Energie
 Baden-Württemberg  AG  und  RWE  AG  in  Kontakt  stand  und  für  die  AKW
 Neckarwestheim  1,  Biblis  A  und  B  mögliche  Vorgehensweisen  wie  z.  B.
 Strommengenübertragungen,  die  (zum  Teil)  von  der  Zustimmung  des  BMU
 abhängig  gewesen  wären,  eruierte  vor  dem  Hintergrund  der  damals  be-
 sonders  geringen  Reststrommengen  dieser  drei  AKW  und  einem  daher  kurz
 bevorstehenden  Erlöschen  ihrer  Erlaubnis  zur  kommerziellen  Strompro-
 duktion  (es  wird  hier  zunächst  explizit  nur  nach  einer  grundsätzlichen  Be-
 stätigung  im  Sinne  von  Ja  oder  Nein  gefragt,  nicht  nach  einer  Erfassung  und
 Dokumentation  derartiger  Kontakte;  zu  den  Reststrommengen  vgl.  auch
 Bundestagsdrucksache 17/2715, Frage 121)?
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5.  Wann  genau  erfolgte  dabei  –  basierend  auf  den  heute  noch  im  BMU  vor-
 handenen  schriftlichen  Informationen  –  jeweils  der  erste  diesbezügliche
 Kontakt mit welchem EVU und jeweils welchen EVU-Vertretern?

 6.  Von  wem  ging  dabei  jeweils  die  Initiative  aus  –  von  der  EVU-Seite  oder
 dem  BMU-Abteilungsleiter  RS  (bitte  nach  EVU  differenzierte  Angabe,
 basierend  auf  den  heute  noch  im  BMU  vorhandenen  schriftlichen  Informa-
 tionen)?

 7.  Stand  der  Abteilungsleiter  RS  in  dieser  Zeit  auch  mit  hochrangigen  Vertre-
 tern  von  E.ON  im  Zusammenhang  mit  dem  AKW  Isar  1  in  derartigem
 Kontakt, und falls ja, ab wann, und mit wem?

 8.  Erfolgten  diese  Kontakte  ausschließlich  mündlich  bzw.  telefonisch  oder
 auch schriftlich (Schreiben, Unterlagen, Faxe, E-Mails, SMS etc.)?

 Die Fragen 4 bis 8 werden gemeinsam beantwortet.

 Initiativen  des  Abteilungsleiters  RS  mit  der  in  den  Fragen  unterstellten  Zielrich-
 tung hat es nicht gegeben.

 9.  Lassen  sich  heute  noch  halbwegs  genau  die  Anzahl  und  wesentlichen  In-
 halte  der  derartigen  mündlich  bzw.  telefonisch  erfolgten  Kontakte  zu  den
 EVU feststellen?

 Falls  nein,  weshalb  nicht,  und  steht  dies  aus  Sicht  des  BMU  im  Einklang
 mit  dem  in  §  12  der  Gemeinsamen  Geschäftsordnung  der  Bundesministe-
 rien  (GGO)  verankerten  Erfordernis  der  schriftlichen  Nachvollziehbarkeit
 (bitte mit Begründung)?

 Hinsichtlich  des  ersten  Teils  der  Frage  wird  auf  die  Antwort  zu  den  Fragen  4
 bis  8 verwiesen.

 Durch  den  zweiten  Teil  der  Frage  wird  unterstellt,  die  Bundesregierung  miss-
 achte  die  Regelungen  der  GGO.  Das  ist  nicht  der  Fall.  Es  wird  darauf  hingewie-
 sen,  dass  die  GGO  das  von  der  Bundesregierung  selbst  beschlossene  Geschäfts-
 ordnungsrecht  zur  Strukturierung  interner  Verwaltungsabläufe  darstellt.  Ihre
 Umsetzung  unterfällt  ausschließlich  der  dienstlichen  Aufsicht,  nicht  aber  der
 parlamentarischen  Kontrolle.  Im  Übrigen  wird  auf  Ziffer  5.1  Nummer  1  der  Ge-
 schäftsordnung  des  BMU  verwiesen,  die  lautet:  „Schriftstücke  sollen  nur  dann
 gefertigt  werden,  wenn  eine  Angelegenheit  nicht  telefonisch,  mündlich,  durch
 E-Mail oder urschriftlich erledigt werden kann.“

 10.  Über  welche  der  derartigen  mündlich  bzw.  telefonisch  erfolgten  Kontakte
 hat der Abteilungsleiter RS einen Vermerk erstellt oder erstellen lassen?

 Es wird auf Nummer 2 der Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

 11.  Wann  genau  (bitte  mit  Datum)  erlangte  der  damalige  Bundesminister  für
 Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit,  Dr.  Norbert  Röttgen,  erst-
 mals Kenntnis über diese Kontakte des Abteilungsleiters RS?

 Es wird auf die Antwort zu den Fragen 4 bis 8 verwiesen.

 12.  Hat  der  Abteilungsleiter  RS  in  den  Jahren  2009  und  2010  Vorlagen  für  den
 damaligen  Bundesminister,  Dr.  Norbert  Röttgen,  erstellt,  die  die  Rest-
 strommengen  der  drei  o.  g.  AKW  Neckarwestheim  1,  Biblis  A  und  B  und
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mögliche  diesbezügliche  Vorgehensweisen  wie  z.  B.  Strommengenübertra-
 gungen  betrafen,  die  nicht  in  der  digitalen  Erfassung  der  Leitungsregistra-
 tur dokumentiert wurden?

 Falls ja, welche jeweils, und wann genau?

 Es wird auf Nummer 2 der Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

 13.  Stellen  die  Kontakte,  die  der  Abteilungsleiter  RS  in  den  Jahren  2009  und
 2010  im  Zusammenhang  mit  den  Reststrommengen  der  drei  vorgenannten
 AKW  Neckarwestheim  1,  Biblis  A  und  B  und  mögliche  diesbezügliche
 Vorgehensweisen  wie  z.  B.  Strommengenübertragungen  zu  den  AKW-Be-
 treibern  EnBW  AG  und  RWE  AG  unterhielt,  aus  Sicht  des  BMU  einen
 Verstoß gegen das Verwaltungsverfahrensgesetz dar?

 a)  Falls  ja,  warum,  und  in  Zusammenhang  mit  welcher  früheren  Tätigkeit
 des Abteilungsleiters RS?

 b)  Falls  nein,  warum  nicht,  und  wann  genau  hat  welches  BMU-Referat
 ggf.  unter  Zuhilfenahme  welcher  anderen,  insbesondere  BMU-exter-
 nen  Rechtsexpertise  die  Frage  eines  solchen  möglichen  Verstoßes  nicht
 nur  abstrakt,  sondern  konkret  in  Zusammenhang  mit  den  tatsächlich  er-
 folgten  o.  g.  derartigen  Kontakten  und/oder  entsprechender  vorgenann-
 ten Ministervorlagen des Abteilungsleiters RS geprüft?

 Welche  seiner  früheren  Tätigkeiten  (insbesondere  für  VIAG/E.ON  und
 als  Gutachter  zu  Reststrommengen  für  das  Bundesministerium  für  Wirt-
 schaft  und  Technologie  –  BMWi  –  in  der  16.  Legislaturperiode)  wurden
 dabei geprüft?

 Es wird auf die Antwort zu den Fragen 4 bis 8 verwiesen.

 Zur Berufung des BMU-Abteilungsleiters RS Ende 2009

 14.  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  es  im  Zusammenhang  mit  der  Vorberei-
 tung  der  Berufung  des  Abteilungsleiters  RS  Kontakte  der  damaligen  Lei-
 terin  des  BMU-Ministerbüros  und  -Leitungsstabes,  Frau  G.  S.,  zum  Bun-
 deskanzleramt  gab,  bevor  sie  ihrem  damaligen  Dienstherrn,  Dr.  Norbert
 Röttgen,  Gerald  Hennenhöfer  als  möglichen  neuen  Abteilungsleiter  RS
 vorschlug?

 15.  Falls  nein,  kann  das  Bundeskanzleramt  bestätigen,  dass  es  derartige  Kon-
 takte gab?

 Die Fragen 14 und 15 werden gemeinsam beantwortet.

 Es wird auf Nummer 2 der Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

 Zur  Genese  des  sogenannten  Termsheets  des  „Förderfonds-Vertrags“  vom
 6.  September 2010

 16.  Wann  genau,  also  um  welche  Uhrzeit,  hat  das  auf  Bundestagsdrucksache
 17/10696,  zu  Frage  85,  genannte  Ressortgespräch  im  Bundesministerium
 der Finanzen (BMF) am 5. September 2010 stattgefunden?

 Welche  Bundesministerien  außer  dem  BMF  und  dem  BMU  waren  daran
 beteiligt?

 Wie  viele  Personen  seitens  des  BMU  waren  daran  insgesamt  beteiligt,  und
 wer war der/die Ranghöchste seitens des BMU?
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Das  in  der  Bundestagsdrucksache  17/10696  Nr.  85  genannte  Ressortgespräch
 fand  am  Nachmittag  des  5.  September  2010  –  Beginn  etwa  15  Uhr  –  statt.  Außer
 dem  BMU  und  dem  BMF  haben  keine  weiteren  Ressorts  teilgenommen.  Das
 BMU  war  durch  Abteilungsleiter  RS  sowie  einen  weiteren  Mitarbeiter  vertreten.

 17.  Gab  es  für  dieses  Ressortgespräch  am  5.  September  2010  seitens  des  BMF
 eine Tagesordnung?

 Falls ja, wie lautete sie im Detail bzw. Wortlaut?

 Falls  nein,  wurde  zu  diesem  Ressortgespräch  schriftlich  eingeladen,  und
 wie lautete die Einladung im Detail bzw. Wortlaut?

 18.  Gibt  es  von  diesem  Ressortgespräch  Vermerke,  (Ergebnis-)Protokolle  oder
 Ähnliches im

 a)  BMF und/oder

 b)  BMU und/oder

 c)  Bundeskanzleramt?

 Falls ja, jeweils welche (bei mehreren bitte vollständige Angabe)?

 Die Fragen 17 und 18 werden gemeinsam beantwortet.

 Es wird auf Nummer 2 der Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.

 Ergänzend  wird  darauf  hingewiesen,  dass  die  Mitteilung  des  Wortlauts  von  Ta-
 gesordnungen  und  Einladungsschreiben  nicht  vom  parlamentarischen  Frage-
 recht  erfasst  ist.  Das  parlamentarische  Fragerecht  enthält  keinen  Anspruch  auf
 Vorlage  von  Dokumenten  und  dementsprechend  auch  keinen  Anspruch  auf  Mit-
 teilung des Wortlauts von Dokumenten.

 19.  Wurde  der  BMU-Abteilungsleiter  RS  bereits  vor  diesem  Ressortgespräch
 im  BMF  am  5.  September  2010  vom  BMF  zu  Fachfragen  wie  z.  B.  zu
 Nachrüstungen oder Reststrommengen um Rat gefragt?

 Falls  ja,  wann  erstmals  im  September  2010,  und  erfolgte/n  diese  BMF-An-
 frage/n mündlich bzw. telefonisch oder schriftlich?

 Nein.

 Zur  BMU-internen  Anbahnung  bzw.  Vorbereitung  der  vorläufigen  Sicherheits-
 analyse Gorleben (VSG)

 20.  Gab  es  hinsichtlich  der  VSG  eine  Prüfung  der  internen  Revision  des  BMU
 zu  der  Frage,  ob  die  spätere  Unterauftragsvergabe  der  Gesellschaft  für  An-
 lagen-  und  Reaktorsicherheit  (GRS)  mbH  an  Dr.  Bruno  Thomauske  auf-
 grund  seiner  mehrfachen  undokumentierten  Vorgespräche  im  ersten  Halb-
 jahr  2010  mit  dem  für  die  VSG  zuständigen  BMU-Referatsleiter  und
 mindestens  einmal  auch  mit  Abteilungsleiter  Gerald  Hennenhöfer  verga-
 berechtlich  beanstandungsfrei  ist  (vgl.  hierzu  u.  a.  Bundestagsdrucksa-
 che  17/7764, zu Frage 75)?

 Falls nein, weshalb nicht?

 Falls  ja,  wann  genau  (bitte  mit  Datum),  und  mit  welchen  wesentlichen  Er-
 gebnissen?

 21.  Ist  es  aus  Sicht  der  Bundesregierung  nicht  zu  beanstanden,  dass  bei  einem
 derartigen  Vorhaben  wie  der  VSG  die  Vorgespräche  mit  einem  späteren
 Unterauftragnehmer  undokumentiert  sind,  und  sich  noch  nicht  einmal  die
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Gesamtzahl  und  das  jeweilige  Datum  der  informellen  Vorgespräche  nach-
 vollziehen lässt?

 Steht  dies  aus  Sicht  des  BMU  in  Einklang  mit  dem  in  §  12  GGO  verankerten
 Erfordernis  der  schriftlichen  Nachvollziehbarkeit  (bitte  mit  Begründung)?

 Die Fragen 20 und 21 werden gemeinsam beantwortet.

 Die  Gespräche  zwischen  Mitarbeitern  des  BMU  und  Dr.  Bruno  Thomauske  be-
 trafen  ausnahmslos  den  Stand  der  Erkundungsarbeiten  im  Erkundungsbergwerk
 Gorleben.  Eine  etwaige  Unterauftragsvergabe  war  nicht  Gegenstand  der  Gesprä-
 che.

 Im  Übrigen  wird  auf  die  Antwort  der  Bundesregierung  vom  22.  August  2011  zu
 den  Fragen  9,  10  und  17  der  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN  (Bundestagsdrucksache  17/6817)  sowie  auf  die  Antwort  der  Bundes-
 regierung  auf  die  Schriftliche  Frage  der  Abgeordneten  Sylvia  Kotting-Uhl  vom
 28.  Dezember  2011  (Bundestagsdrucksache  17/8046,  Frage  91)  verwiesen.  Fer-
 ner wird auf die Antwort zu Frage 9 verwiesen.

 22.  Hat  es  im  ersten  Halbjahr  2010  zwischen  Dr.  Bruno  Thomauske  auf  der  ei-
 nen  Seite  und  dem  für  die  VSG  zuständigen  Referatsleiter  und/oder  BMU-
 Abteilungsleiter  Gerald  Hennenhöfer  auf  der  anderen  Seite  Schriftwechsel
 (elektronisch und/oder nichtelektronisch) gegeben?

 Falls  ja,  wie  oft,  wann  genau,  wozu,  und  welche  Bestandteile  davon  wur-
 den zu den BMU-Akten gegeben?

 Nach  den  der  Bundesregierung  vorliegenden  Unterlagen  hat  es  einen  solchen
 Schriftwechsel  nicht  gegeben.  Im  Übrigen  wird  auf  die  Antwort  der  Bundes-
 regierung  auf  die  Schriftliche  Frage  der  Abgeordneten  Sylvia  Kotting-Uhl  vom
 17. November 2011 (Bundestagsdrucksache 17/7764, Frage 75) verwiesen.

 Zum  Umgang  mit  einem  Rohrriss  im  Primärkühlkreislauf  des  AKW  Grafen-
 rheinfeld

 23.  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  der  BMU-Abteilungsleiter  RS  zu  dem  Zeit-
 punkt,  als  er  seine  u.  a.  auf  Bundestagsdrucksache  17/10696,  zu  Frage  84,
 thematisierte  Entscheidung  traf,  wusste,  dass  für  die  Ursachenklärung  und
 Befunduntersuchung  eine  zerstörende  Prüfung  des  fraglichen  Rohrteils  nö-
 tig  gewesen  wäre,  aber  der  Betreiber  des  AKW  Grafenrheinfeld  kurzfristig
 kein entsprechendes Ersatzrohrteil parat gehabt hätte?

 24.  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  der  BMU-Abteilungsleiter  RS  zu  dem
 Zeitpunkt,  als  er  seine  o.  g.  Entscheidung  traf,  wusste,  dass  eine  sofortige
 Befunduntersuchung  und  Ursachenklärung  einen  mehrwöchigen  bis  mehr-
 monatigen Stillstand des AKW Grafenrheinfeld bedeutet hätte?

 25.  Teilt  das  BMU  die  Einschätzung  der  Fragesteller,  dass  ein  mehrmonatiger
 Stillstand  des  AKW  Grafenrheinfeld  für  dessen  Betreiber  einen  Einnahme-
 ausfall im zwei- bis dreistelligen Millionen-Euro-Bereich bedeutet hätte?

 26.  Wann war erstmals

 a)  dem damaligen Bundesminister Dr. Norbert Röttgen und

 b)  dem BMU-Staatssekretär Jürgen Becker
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bekannt,  dass  aus  den  o.  g.  Gründen  eine  sofortige  Befunduntersuchung
 und  Ursachenklärung  einen  mehrwöchigen  bis  mehrmonatigen  Stillstand
 des AKW Grafenrheinfeld bedeutet hätte?

 War es ihnen jemals bekannt?

 Die Fragen 23 bis 26 werden gemeinsam beantwortet.

 Entsprechende  Überlegungen  waren  nicht  Gegenstand  der  Entscheidungsfin-
 dung.

 27.  a)  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  es  sich  bei  dem  „Eindruck  von  der  RSK
 Sitzung“  vom  16.  Dezember  2010,  auf  den  sich  der  Abteilungsleiter  RS
 bei  seiner  Entscheidung,  den  Weiterbetrieb  des  AKW  Grafenrheinfeld
 in  den  Jahren  2009  und  2010  trotz  des  ungeklärten,  betrieblich  gewach-
 senen  Befunds  im  nichtabsperrbaren  Bereich  des  Primärkreislaufs  von
 Grafenrheinfeld  zuzulassen,  berief,  um  keine  regulär-gründliche  Befas-
 sung  des  Hauptausschusses  der  Reaktor-Sicherheitskommission  (RSK)
 in  dem  Sinne  handelte,  dass  die  RSK-Hauptausschussmitglieder  vor
 der  Sitzung  schriftliche  Beratungsunterlagen  bekamen  und  sich  unter-
 lagenbasiert  auf  die  Beratung  des  Befundes  in  der  fraglichen  Sitzung
 vorbereiten  konnten  (vgl.  hierzu  Bundestagsdrucksache  17/5016,  zu
 Frage 165)?

 b)  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  die  RSK  auf  die  kurzfristige  Bitte
 des  BMU-Abteilungsleiters  RS  hin  ausschließlich  auf  Basis  einer
 vom  Vorsitzenden  des  RSK-Fachausschusses  DRUCKFÜHRENDE
 KOMPONENTEN  UND  WERKSTOFFE  (DKW),  Prof.  Dr.  Anton
 Erhard,  mündlich  mithilfe  einer  PowerPoint-Präsentation  vorgetragenen,
 persönlich-subjektiven  Zusammenfassung  der  DKW-Beratung  des  Be-
 fundes  über  selbigen  sprach  und  anschließend  ein  (spontanes)  Meinungs-
 bild  abgab  (vgl.  hierzu  Bundestagsdrucksache  17/5016,  zu  Frage  165)?

 c)  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  der  Befassung  der  RSK-Hauptaus-
 schussmitglieder  mit  dem  Befund,  auf  die  der  Abteilungsleiter  RS
 seine  Entscheidung  stützte,  nicht  einmal  ein  vorläufiges  Protokoll  der
 letzten  Beratung  des  DKW-Ausschusses  zugrunde  lag,  weil  dieses
 noch  gar  nicht  existierte  (vgl.  hierzu  Bundestagsdrucksache  17/5016,
 zu  Frage  165  sowie  behördliche  Erläuterungen  und  Zeitangaben  in  der
 Unterrichtung  des  Ausschusses  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktor-
 sicherheit des Deutschen Bundestages vom 19. Januar 2011)?

 28.  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  die  in  diesem  Zusammenhang  vom  BMU
 beauftragte  Materialprüfungsanstalt  (MPA)  der  Universität  Stuttgart  in  ih-
 rer  Stellungnahme  vom  13.  Dezember  2010  Aussagen  traf,  die  die  Ergeb-
 nisse  des  Erstgutachters  TÜV-SÜD  Industrie  Service  GmbH  (Gutachten
 vom  15.  Juni  2010)  zu  diesem  Grafenrheinfeld-Befund  nicht  bestätigten,
 sondern  in  Zweifel  zogen  (zur  Existenz  der  Gutachten  vgl.  Bundestags-
 drucksache 17/5016, zu Frage 155)?

 a)  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  die  MPA  der  Universität  Stuttgart  die
 Aussage  „Im  vorliegenden  Fall  sind  der  wirksame  Schädigungsmecha-
 nismus  und  dessen  Ursache  nicht  eindeutig  geklärt.  Deshalb  ist  eine
 Risswachstumsberechnung  unter  der  Annahme  von  zyklischem  Riss-
 wachstum  infolge  mechanischer  und  thermischer  Belastungen  nicht
 abgesichert.“  traf  (MPA-Stellungnahme,  S.  4),  und  die  TÜV-SÜD  In-
 dustrie  Service  GmbH  ihre  Befundbewertung  mittels  derartiger  Riss-
 wachstumsberechnungen erstellt hatte?

 b)  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  die  MPA  Stuttgart  festhielt,  dass  es  bei
 derartigen  Befunden  für  die  erforderliche  Klärung  des  Schädigungsme-
 chanismus  in  der  Regel  erforderlich  sei,  den  schadhaften  Bereich  einer
 fraktografischen  Untersuchung  zu  unterziehen,  wofür  ein  Heraustren-
 nen dieses Bereichs erforderlich sei (MPA-Stellungnahme, S. 4)?
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29.  Wann  genau  (bitte  mit  Datum)  erhielt  der  Abteilungsleiter  RS  erstmals
 Kenntnis  von  diesem  MPA-Gutachten  und  damit  davon,  dass  seitens  eines
 anerkannten  Sachverständigen  deutliche  Zweifel  an  den  TÜV-Ergebnissen
 bestanden?

 Wann  genau  (bitte  mit  Datum)  erhielten  der  damalige  Bundesminister
 Dr.  Norbert  Röttgen  und  BMU-Staatssekretär  Jürgen  Becker  erstmals  von
 diesem  MPA-Gutachten  Kenntnis  und  damit  davon,  dass  seitens  eines  an-
 erkannten  Sachverständigen  deutliche  Zweifel  an  den  TÜV-Ergebnissen
 bestanden?

 Die Fragen 27 bis 29 werden gemeinsam beantwortet.

 Das  in  Bezug  genommene  Gutachten  der  MPA  wurde  in  Ergänzung  der  Prüfun-
 gen  der  zuständigen  bayerischen  Atomaufsichtsbehörde  auf  Veranlassung  des
 Abteilungsleiters  RS  durch  das  BMU  in  Auftrag  gegeben.  Das  Gutachten  enthält
 im  Wesentlichen  die  Empfehlung,  die  Ursache  des  Befundes  zu  klären.  Ergän-
 zend  wurde  das  Thema  auf  Bitte  des  BMU  in  zwei  Sitzungen  des  Ausschusses
 Druckführende  Komponenten  und  Werkstoffe  (DKW)  der  Reaktorsicherheits-
 kommission  (RSK)  sowie  in  der  Sitzung  der  RSK  am  16.  Dezember  2011  beraten.

 Auf  dieser  Grundlage  hat  das  zuständige  Fachreferat  im  BMU  gemeinsam  mit
 dem  Abteilungsleiter  RS  entschieden,  dass  die  durch  die  MPA  empfohlene  Klä-
 rung  der  Ursache  durch  Austausch  des  betreffenden  Rohstücks  bereits  im  Rah-
 men  der  nächsten  Revision  im  März  2011  erfolgen  soll,  sofern  sich  nicht  aus
 zerstörungsfreien  Prüfungen  bis  zur  Revision  neue  Erkenntnisse  ergäben.  Das
 bayerische  Staatsministerium  für  Umwelt  und  Gesundheit  als  zuständige  baye-
 rische  Atomaufsichtsbehörde  hat  sodann  klargestellt,  entsprechend  zu  verfahren.

 30.  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  auch  der  damalige  Bundesminister
 Dr.  Norbert  Röttgen  und  BMU-Staatssekretär  Jürgen  Becker  von  der  auf
 Bundestagsdrucksache  17/10696,  zu  Frage  84,  wörtlich  wiedergegebenen
 Beschwerde  des  damaligen  Unterabteilungsleiters  RS  I,  Dieter  Majer,
 Kenntnis  erhielten  (bitte  mit  Angabe  des  Datums,  und  ob  sie  mündlich
 oder schriftlich informiert wurden)?

 Wie  bereits  aus  der  in  Bezug  genommenen  Antwort  der  Bundesregierung  vom
 10.  September  2012  hervorgeht,  hat  der  Abteilungsleiter  RS  die  E-Mail  des  da-
 maligen  Unterabteilungsleiters  RS  I  Dieter  Majer,  der  an  den  entscheidenden
 Beratungen  im  BMU  urlaubsbedingt  nicht  beteiligt  war,  Staatssekretär  Jürgen
 Becker zur Kenntnisnahme weitergeleitet.

 31.  Wie gingen sie damit um?

 Baten  sie  den  Abteilungsleiter  RS  insbesondere  um  eine  Neubewertung
 seiner Entscheidung, und falls nein, warum nicht?

 Die  E-Mail  wurde  zur  Kenntnis  genommen.  Für  eine  von  der  fachlichen  Bewer-
 tung  des  zuständigen  Referates  sowie  des  Abteilungsleiters  RS  abweichende
 Entscheidung sah die Leitung des BMU keinen Anlass.

 32.  Inwiefern  teilt  das  BMU  die  Auffassung  der  Fragesteller,  dass  angesichts
 der  in  den  oben  genannten  Fragen  thematisierten  Fakten  und  Umstände
 rückblickend  Zweifel  daran  bestehen,  dass  die  Entscheidung  des  Abtei-
 lungsleiters  RS  allein  sicherheitsgerichtet  war  und  nicht  doch  möglicher-
 weise  von  anderen  Beweggründen  (insbesondere  im  Hinblick  auf  betriebs-
 wirtschaftliche Betreiberbelange) beeinflusst war?



Drucksache 17/11788 – 10 – Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode
Die Bundesregierung teilt diese Auffassung nicht.

 33.  Liegen  dem  BMU  mittlerweile  alle  Untersuchungsergebnisse  im  Zusam-
 menhang  mit  dem  Befund  vor,  die  das  Bayerische  Staatsministerium  für
 Umwelt  und  Gesundheit  (StMUG)  zugesagt  hatte  (z.  B.  bei  der  Unterrich-
 tung  des  Ausschusses  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  des
 Deutschen Bundestages vom 25.  Mai 2011)?

 a)  Falls  ja,  welche  seit  dem  25.  Mai  2011,  von  wem,  seit  wann,  und  wie
 lauten sie im vollständigen Wortlaut?

 b)  Falls nein, warum nicht?

 Wann  wurden  die  noch  ausstehenden  Untersuchungsergebnisse  zuletzt
 zwischen  dem  BMU  und  dem  StMUG  mit  welchen  Ergebnissen  thema-
 tisiert, und wann rechnet das BMU mit ihrem Vorliegen und Erhalt?

 34.  Inwiefern  hat  es  bei  dem  Befund  und  seiner  Bewertung  zunächst  eine  Zu-
 grundlegung  welcher  falschen  Annahmen  in  Bezug  auf  das  betroffene
 Rohrteil gegeben?

 Welche  Konsequenzen  wurden  aus  dieser  Zugrundelegung  falscher  An-
 nahmen  bereits  gezogen,  und  welche  Konsequenzen  sind  aus  Sicht  des
 BMU noch zu ziehen?

 35.  Betreffen  die  aus  dem  Befund  gewonnenen  Erkenntnisse  nach  Meinung
 des  BMU  nur  das  AKW  Grafenrheinfeld  oder  haben  sie  bundesweite  Re-
 levanz?

 Falls  Letzteres,  welche  Konsequenzen  wurden,  und  werden  daraus,  seit
 wann genau, und bis wann, gezogen?

 Die Fragen 33 bis 35 werden gemeinsam beantwortet.

 Die  Untersuchungen  durch  das  zuständige  bayerische  Staatsministerium  für
 Umwelt  und  Gesundheit  in  Bezug  auf  den  konkreten  Befund  sind  abgeschlos-
 sen.  Die  Ergebnisse  bestätigen  auch  in  der  Rückschau  das  Vorgehen  der  Betei-
 ligten.

 Die  Gesellschaft  für  Anlagen-  und  Reaktorsicherheit  (GRS)  hat  eine  Weiterlei-
 tungsnachricht  zu  dem  Thema  versendet.  Diese  wird  gemäß  dem  zwischen  Bund
 und  Ländern  vereinbarten  Verfahren  von  den  atomrechtlichen  Aufsichtsbehör-
 den abgearbeitet.

 Zur  schriftlichen  Dokumentation  von  Besprechungen  und  Entscheidungen  des
 Abteilungsleiters RS

 36.  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  es  unter  dem  BMU-Abteilungsleiter  RS
 Wolfgang  Renneberg  üblich  war,  wichtige  Besprechungen  unter  seiner
 Leitung  und  Entscheidungen  der  Abteilung  RS  schriftlich  nachvollziehbar
 festzuhalten, z.  B. in Ergebnisvermerken?

 37.  Hat  das  BMU  Informationen,  dass  der  jetzige  Abteilungsleiter  RS  weniger
 Wert  auf  das  schriftliche  Festhalten  von  Besprechungen  unter  seiner  Lei-
 tung  und  von  seinen  Entscheidungen  legt  als  sein  Vorgänger  Wolfgang
 Renneberg?

 Die Fragen 36 und 37 werden gemeinsam beantwortet.

 Es  wird  auf  Nummer  1  der  Vorbemerkung  der  Bundesregierung  und  auf  die  Ant-
 wort zu Frage 9 verwiesen.
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38.  Hält  das  BMU  den  Grad  der  schriftlichen  Nachvollziehbarkeit  von  Kon-
 takten  und  Entscheidungen  des  jetzigen  Abteilungsleiters  RS  und  Bespre-
 chungen unter seiner Leitung für ausreichend?

 Genügt  der  Grad  aus  Sicht  des  BMU  den  Grundsätzen  des  ordnungsgemä-
 ßen Verwaltungshandelns?

 Steht  der  Grad  der  schriftlichen  Nachvollziehbarkeit  seiner  Arbeit,  Ent-
 scheidungen  und  Führung  der  Abteilung  RS  aus  Sicht  des  BMU  im  not-
 wendigen  Einklang  mit  dem  in  §  12  GGO  verankerten  Erfordernis  der
 schriftlichen Nachvollziehbarkeit (bitte mit Begründung)?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 9 verwiesen.

 Zur  Bund-Länder-Nachrüstliste  für  AKW  im  Vorfeld  der  im  Jahr  2010  durch-
 gesetzten Laufzeitverlängerung

 39.  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  der  Abteilungsleiter  RS  bei  der  Telefon-
 konferenz  auf  Abteilungsleiterebene  vom  8.  September  2010  eine  deut-
 liche  Meinungsverschiedenheit  mit  dem  Abteilungsleiter  der  schleswig-
 holsteinischen  Atomaufsichtsbehörde  in  Bezug  darauf  hatte,  ob  die  Bund-
 Länder-Nachrüstliste  in  ausreichendem  Maße  Sicherheit  für  die  damals
 bevorstehende Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke bot?

 40.  Welche  Positionen  vertraten  dabei  jeweils  die  beiden  Abteilungsleiter  im
 Detail  (die  Betonung  der  Frage  liegt  auf  „im  Detail“,  da  bereits  bekannt  ist,
 dass  der  Abteilungsleiter  der  schleswig-holsteinischen  Atomaufsichts-
 behörde  der  Bund-Länder-Nachrüstliste  namens  seiner  Behörde  der  Liste
 die  Zustimmung  verweigerte,  vgl.  Bundestagsdrucksache  17/3626,  zu  Fra-
 ge 4)?

 41.  Ist  es  korrekt,  dass  der  BMU-Abteilungsleiter  RS  bei  dieser  Telefonkon-
 ferenz  sinngemäß  ankündigte,  dass  das  BMU  von  bundesaufsichtlichen
 Weisungen  Gebrauch  machen  könne  bzw.  werde,  falls  die  schleswig-hol-
 steinische  Atomaufsichtsbehörde  Sicherheitsauflagen,  die  über  die  Bund-
 Länder-Nachrüstliste hinaus gegangen wären, erlassen werde?

 42.  War  der  BMU-Hausspitze  diese  Ankündigung  des  BMU-Abteilungsleiters
 RS vor dieser Kleinen Anfrage bekannt?

 Falls  ja,  wann  war  sie  dem  damaligen  Bundesminister  Dr.  Norbert  Röttgen
 und BMU-Staatssekretär Jürgen Becker erstmals bekannt?

 Die Fragen 39 bis 42 werden gemeinsam beantwortet.

 Der  Bund  hat  im  Rahmen  der  Bundesauftragsverwaltung  die  Pflicht,  für  einen
 bundeseinheitlichen  Vollzug  des  Atomgesetzes  durch  die  Länder  zu  sorgen.  Die-
 ser  Pflicht  ist  der  Abteilungsleiter  RS  nachgekommen.  Im  Übrigen  wird  auf  die
 Antwort  der  Bundesregierung  zu  Frage  4  der  Kleinen  Anfrage  der  Fraktion
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  vom  5.  November  2010  (Bundestagsdrucksache
 17/3626) verwiesen.

 43.  Ist  das  BMU  der  Auffassung,  dass  diese  derart  wichtige  Telefonkonferenz
 –  laut  Bundesregierung  immerhin  die  einzige  derartige  im  Jahr  2010  (vgl.
 Plenarprotokoll  17/200,  S.  24184)  –  in  Einklang  mit  dem  in  §  12  GGO  ver-
 ankerten  Erfordernis  der  schriftlichen  Nachvollziehbarkeit  ausreichend
 nachvollziehbar im BMU dokumentiert ist (bitte mit Begründung)?

 Es wird auf die Antwort zu Frage 9 verwiesen.
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Zu drei nicht gemeldeten Zwischenfällen im AKW Philippsburg 2

 44.  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  kurz  vor  der  Landtagswahl  in  Baden-
 Württemberg  im  März  2011  ein  oder  mehrere  mündliche  Gespräche  zwi-
 schen  dem  BMU-Abteilungsleiter  RS  und  dem  damals  für  die  Atomauf-
 sicht  zuständigen  Abteilungsleiter  der  baden-württembergischen  Atomauf-
 sichtsbehörde  gab,  in  denen  es  (auch)  darum  ging,  wann  eine  „kurzfristig“
 anzusetzende  Besprechung  zwischen  Bund  und  Land  in  Baden-Württem-
 berg  zum  Sachverhalt  von  drei  zunächst  nicht  gemeldeten  Zwischenfällen
 im  Atomkraftwerk  Philippsburg  2  terminiert  werden  solle  (zur  Kurzfris-
 tigkeit  der  Besprechung  siehe  Aussage  des  baden-württembergischen  Ab-
 teilungsleiters  während  der  Unterrichtung  im  Ausschuss  für  Umwelt,  Na-
 turschutz  und  Reaktorsicherheit  des  Deutschen  Bundestages  am  23.  März
 2011)?

 45.  Aus  welchen  Gründen  fand  die  Besprechung  erst  nach  der  Landtagswahl
 statt?

 Bestanden diese Gründe direkt nach der Landtagswahl nicht mehr?

 46.  Ist  es  zutreffend,  dass  es  nach  der  Landtagswahl  zu  einer  beschleunigten
 Terminierung der Besprechung kam?

 Wann genau (bitte mit Datum) fand diese statt?

 47.  Kann  das  BMU  ausschließen,  dass  die  beiden  Abteilungsleiter  besprochen
 haben,  den  Zeitpunkt  der  Besprechung  aus  politischen  Gründen  hinter  die
 Landtagswahl in Baden-Württemberg zu legen?

 Falls  ja,  auf  welche  schriftlichen  Unterlagen  und/oder  wessen  Auskünfte
 stützt es sich dabei?

 Die Fragen 44 bis 47 werden gemeinsam beantwortet.

 Die Bundesregierung kann Gespräche mit dieser Zielrichtung nicht bestätigen.

 Zum Endlager Morsleben (ERAM)

 48.  Ist  der  aktuellen  BMU-Hausspitze  das  Protokoll  vom  5.  Juni  1996  über  die
 vom  damaligen  BMU-Abteilungsleiter  RS  Gerald  Hennenhöfer  geleitete
 ERAM-Besprechung  „ERAM  nach  dem  30.  Juni  2000“  am  28.  Mai  1996
 bekannt,  laut  dem  sich  das  Bundesamt  für  Strahlenschutz  (BfS)  (inklusive
 des  damaligen  BfS-Präsidenten  Professor  Alexander  Kaul)  wegen  Sicher-
 heitsbedenken  klar  gegen  einen  Weiterbetrieb  des  ERAM  nach  Ablauf  der
 Dauerbetriebsgenehmigung  am  30.  Juni  2000  aussprach  (vgl.  BMU-Re-
 feratsschreiben  an  die  Abgeordnete  Sylvia  Kotting-Uhl  vom  14.  August
 2012, Az. RS III 4 – 41012/1)?

 49.  Ist  der  aktuellen  BMU-Hausspitze  ferner  bekannt,  dass  es  1996  auch
 BMU-interne  Bedenken  inklusive  entsprechendem  Votum  gegen  einen
 Weiterbetrieb  des  ERAM  nach  Ablauf  der  Dauerbetriebsgenehmigung  gab
 (vgl.  BMU-Referatsschreiben  an  die  Abgeordnete  Sylvia  Kotting-Uhl
 vom  31.  März  2011,  Az.  AG  –  RS  III  1  41012/II,  in  Verbindung  mit  dem
 Vermerk  vom  2.  Februar  1996,  Az.  RS  III  6  –  14844/7,  aus  dem  Aktenord-
 ner „RS III 1 AZ14844-9“ S. 481181 ff.)?

 Die Fragen 48 und 49 werden gemeinsam beantwortet.

 Vor  der  Beantwortung  dieser  Kleinen  Anfrage  waren  der  Leitung  des  BMU  die
 in  Bezug  genommenen  Dokumente  aus  dem  Jahr  1996  nicht  bekannt.  Es  handelt
 sich  dabei  um  Schriftgut,  das  unter  einer  Vorgängerregierung  verfasst  wurde  und
 Teil eines abgeschlossenen Verwaltungsvorgangs ist.
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50.  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  dem  BMU  1996  klar  war,  dass  ein  or-
 dentliches  Planfeststellungsverfahren  für  einen  ERAM-Weiterbetrieb  nach
 Sommer  2000  scheitern  würde,  weil  bei  einer  Umweltverträglichkeits-  und
 Alternativenprüfung  klar  geworden  wäre,  dass  das  ERAM  sicherheitstech-
 nisch eindeutig schlechter als die Grube Konrad war?

 Nein. Eine Alternativenprüfung wäre nicht erforderlich gewesen.

 51.  Kann  das  BMU  bestätigen,  dass  der  damalige  BMU-Abteilungsleiter  Gerald
 Hennenhöfer  dennoch  eine  Verlängerung  des  ERAM-Einlagerungsbetrie-
 bes  um  weitere  fünf  Jahre  befürwortete,  und  das  BMU  dies  im  Jahr  1998
 dann  per  Gesetz  durchsetzte  (8.  Atomgesetznovelle),  weil  es  damit  rech-
 nete, dass ein ordentliches Planfeststellungsverfahren gescheitert wäre?

 Nein.  Die  Änderung  des  Atomgesetzes  (AtG)  wurde  von  der  Bundesregierung
 wie  folgt  begründet:  „Eine  Verlängerung  der  in  §  57a  bisher  vorgesehenen  Frist
 (30.  Juni  2000)  für  zu  Zeiten  der  ehemaligen  Deutschen  Demokratischen  Repu-
 blik  erteilte  Genehmigungen  für  Zwischen-  und  Endlager  ist  aus  Gründen  der
 Rechtssicherheit  erforderlich,  da  infolge  der  umfangreichen  und  komplexen
 Prüfungen  die  laufenden  Genehmigungs-  und  Planfeststellungsverfahren  bis
 zum 30. Juni 2000 nicht abgeschlossen werden können.

 Mit  der  Verlängerung  der  Gültigkeit  der  am  22.  April  1986  erteilten  Dauer-
 betriebsgenehmigung  für  das  Endlager  für  radioaktive  Abfalle  in  Morsleben
 (ERAM)  wird  ein  atomrechtlich  genehmigungsfreier  Zustand  nach  dem  30.  Juni
 2000  bis  zur  Erteilung  eines  vollziehbaren  Planfeststellungsbeschlusses  vermie-
 den.  Auch  nach  dem  30.  Juni  2000  soll  höchstens  das  in  Übereinstimmung  mit
 der  sicherheitstechnischen  Beurteilung  des  Endlagers  stehende,  bisher  für  die
 Endlagerung  im  ERAM  vorgesehene  Gesamtnuklidinventar  eingelagert  wer-
 den“ (siehe Bundesratsdrucksache 610/97).

 Im  Übrigen  wurde  bereits  am  13.  Oktober  1992  ein  Antrag  auf  Einleitung  eines
 Planfeststellungsverfahrens  nach  §  9b  AtG  für  den  Weiterbetrieb  des  Endlagers
 für  radioaktive  Abfälle  Morsleben  nach  dem  30.  Juni  2000  gestellt.  Zu  dieser
 Zeit war Gerald Hennenhöfer nicht Abteilungsleiter RS.

 Abschlussfragen

 52.  Ist  sich  der  Bundesminister  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicher-
 heit,  Peter  Altmaier,  sicher,  dass  Gerald  Hennenhöfer  bei  wichtigen  und
 schwierigen  Entscheidungen,  insbesondere  im  Bereich  der  AKW-Sicher-
 heit,  im  Interesse  der  Bevölkerung  stets  im  erforderlichen  Maße  Sicher-
 heits-  und  Schadenvorsorgeaspekten  den  Vorrang  vor  AKW-Betreiber-
 interessen geben wird (bitte begründen)?

 War  dies  aus  Sicht  von  Bundesminister  Peter  Altmaier  in  dieser  Legis-
 laturperiode bislang stets der Fall?

 53.  Welche  Gründe  sprechen  aus  Sicht  von  Bundesminister  Peter  Altmaier  da-
 für,  Gerald  Hennenhöfer  als  Abteilungsleiter  RS  deutlich  über  sein  Ein-
 trittsalter  in  den  Ruhestand  hinaus  weiter  zu  beschäftigen,  und  welche
 „dienstlichen  Interessen“  nach  §  53  des  Bundesbeamtengesetzes  sprechen
 für  die  Weiterbeschäftigung  bzw.  welche  Gründe  erfordern  eine  „Fortfüh-
 rung der Dienstgeschäfte“ durch Gerald Hennenhöfer (bitte begründen)?

 Die Fragen 52 und 53 werden gemeinsam beantwortet.

 Es wird auf Nummer 1 der Vorbemerkung der Bundesregierung verwiesen.
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